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Rechtslage und Rechtspraxis Kirchenaustritt
und Taufzwang 1M erzogtum Braunschweig
ine regionalgescbichtliche Fallstudie

elerMuttersbach

Vorbemerkung
Im Zuge der Reformationsdekade steht auch das ema „Heilung der Erin-
06  nerung nhaltlich ausgerichtet stehen die Belastungen zwischen der "O-
misch-katholischen Kirche un! den evangelischen ndeskirchen im Mittel-
punkt Umso noOtiger ist CS auch auf die Geschehnisse zwischen Freikirchen
un! Landeskirchen im Jahrhundert hinzuweisen. Im letzten Herbst STAar-
ITG dazu ein vielversprechendes Forschungsprojekt. Die epd-Dokumenta-
tion! dazu ist och schr VASC in der Aussage, ennn 1U der Heilung kon-
kret bedarf un! auf beiden Seiten. Vielleicht können me1ine usfüh-

dazu einen kleinen Beıtrag eisten.
Wichtig ist mIir, die Auseinandersetzungen zwischen Landeskirchen un!

Baptisten im ahrhundert nicht einseitig verengt AuUuUS$s der „Betroffenheits-
ecke  C6 betrachten. Bei dem Wunsch, die dokumentieren
un würdigen, nicht unberücksichtigt bleiben, 4SS WIr inzwischen
nicht 1Ur einen erhebDlıchen zeitlichen Abstand den Geschehnissen ha-
ben, sondern auch in einer veranderten kirc  iıchen Situation en Aller-
ings lässt sich nicht leugnen, A4aSsSs letztere immer och iskussionsbedürf-
tige Züge die sich 11ULTE Aus der Vergangenheit erklären lassen. SO dient
das Aufarbeiten der damaligen organge nicht I1ULE: der Erinnerungskultur,
sondern auch dem Erkenntnisgewinn ZUr Fortentwicklung der heutigen
kirchlichen Situation och mehr Öökumenischer Gemeinsamkeit.

Bezugsrahmen der Untersuchung
In mennen achforschungen den Anfängen des Baptismus“ in der Taun-
schweiger Region bin ich auf einen interessanten Sachverhalt gestoßen. Die
Differenzierung zwischen Rechtslage un! Rechtspraxis 1im Titel dieses Be1-
Lra: lässt das nklingen Zunächst CS den Bezugsrahmen dieser usfüh-

abzustecken.

epd-Dokumentation des 5Symposions „Heilung der Erinnerungen. Das
Verhältnis der evangelischen TEe1- und Landeskirchen im Jahrhundert“, Hachen-
burg/Westerwald VO 20).—
Andere Freikirchen gab in der behandelten Zeit noch NIC im Herzogtum. Ledig-
ich in Thedinghausen, einem Landesteil des Herzogtums VOL den Toren Bremens, gab

für kurze Zeit 1850 missionarische Bemühungen durch Bremer Methodisten
F] 2015)
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13} Zeitlicher und geographischer Bezugsrahmen
Behandelt werden 1er 1L1ULTE die 1850er re im erzogtum raunschweig
im Zusammenhang mit den Kontftflikten zwischen der lutherischen Landes-
kirche un den ehNorden einerselIits und den Baptısten andererseits. GreO-
1SC. eingebettet in dieses Gebiet 1im heutigen Ööstlichen Niedersachsen
lagen die auptteile des erzogtums Braunschweig auptteile deshalb, weil
das erzogtum wWw1e eiNeEe Inselgruppe AUS zehn größeren un: Teil 2anNz
kleinen Einzelgebieten bestand, eweils umschlossen entweder VO Onig-
reich Hannover der VO Königreich Preußsen. Um Braunschweig erum
befand sich das Kerngebiet des Herzogtums, die „Hauptinsel“ mit den
tAdten Braunschweig, Wolfenbüttel un ste':

Ausgangspunkt der baptistischen Missionstätigkeit 19 1839 das Dorf
Othfresen bei Salzgitter, sudlich VO:  — Braunschweig un: Önigreic Han-

gelegen gleichsam zwischen einıgen der Braunschweigischen In-
seln. Die Probleme, die missionarisch aktive Baptisten mıit den ständigen
Grenzübertritten hatten, bleiben 1er unberücksichtigt. Die Beschränkung
auf die Geschehnisse im Herzogtum Braunschweig der 1850er al  IC be
deutet nicht, A4ss Einflussgröfßen unberücksichtigt bleiben, die ber diesen
Rahmen hinausgehen.

Juristischer CZUgsrahmen
DIie einschlägigen chive hieten umfangreiches Aktenmaterial den Kon-
flikten miıt Baptısten AUuUs dieser eıt u  1g sind 11U einıge Besonder-
heiten iın den Akten Behördliches Iun soll bekanntlich juristisch legiti-
mier‘ sSCe1in arum bemühten sich auch damals andeskirche und Behör-
den Sie begründeten also ständig in den Akten ihr orgehen mıit gesetzli-
chen orgaben. Die Auffälligkeit besteht 1U darin, 4SS sich eine Differenz
erkennen lässt zwischen dem objektiven 4lso dem verschrifteten Recht

erzogtum un:! einer Praxis, die nicht 11Ur deutlich interessegeleitet diese
orgaben auslegte un dehnte, sondern, CS angebracht erschien, auch
2anz auf S1C verzichten konnte. So wurden einschneidende Akte vollzogen
(wie Zwangstaufen), denen CS keinerlei Rechtsgrundlage in Taun-
schweig gab Deshalb ist CS interessant, einmal spezie diesen juristischen
Bezug in der Konfliktlage zwischen e Norden und Landeskirche einerse1its
und den Baptısten andererseits untersuchen.

Es Prw1IES sich als schwierig, ZUrFC ematı seitens der Braunschweigi-
schen Landeskirche dieser Epoche un:! speziell Umgang mıit Baptıs-
ten 1mM Herzogtum ELWAS Erhellendes in Erfahrung bringen.” Die vorlie-
gende Standardliteratur* ist dazu ebenso nergiebig

Diese Thematik mit freikirchlichen Bestrebungen im Jahrhundert) cheint
eın blinder Fleck für die Braunschweigische Landeskirche und wohl nicht D1ULE für
diese in ezug auf die eigene Geschichte sSe1n.
Zu sind. Hans-Walter Krumwiede: Kirchengeschichte Niedersachsens, 2)
Vom Deutschen und 1815 his Gründung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
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Rechtslage un Rechtsquellen
Da die Akten ständig auf Rechtsvorschriften Bezug nehmen, ist Ccs kein Pro-
blem, den entsprechenden Hinweisen nachzugehen und die obligatorischen
exte ermitteln.

21 Braunschweiger ec
2  X Verordnung VO Maı 18515

häufigsten wird die Serinissimi Öchste Verordnung VO Maı 1515
zZitiert

Der in der Kirchenordnung estimmte Tauf-Termin VO  — der Tageach der Geburt wird 1edurc auf Wochen verlängert, binnen welcher
T1IS jedes Kind christlicher Eltern Zur Taufe gebracht werden mujßßs, und
ZWAr bei Vermeidung einer, ach Befinden der Umstände auf Zwel Thaler
bis ZWaNnNZlıg er bestimmenden Geldstrafe, welche der Armen-Casse
des Urtes anheim fallen soll

Nur ringende Hindernisse, als ELW; eine Krankheit der Mutter der des
Kindes Gie können VO der Beobachtung dieser TIS dispensiren, un! sind
solche jedesma den Predigern ausdrücklic anzuzeigen.

Unser Consistorium, die gelst- un weltlichen Behörden, WIE sSsammt-
1C| Unsere christlichen Unterthanen, en sich hernach gebührend“ 5achten.

Diese herzogliche Verordnung bezieht sich auf die Kirchenordnung VONn 1809,
1Sst aber A1Ur die Fortschreibung einer Verordnung Herzog
Anton Ulrichs VO  - 1709 Inhaltlich L11IC.  e in dieser Verordnung VO  — 1815 iSst
die Verlängerung der Tauffrist und die passung des Strafrahmens Und

1es sind annn auch die beiden relevanten Punkte in der onflikt-
lage mıit Baptisten. Dabei 1st beachten, ass als Strafandrohung lediglic
eiINe ZWAar empfindliche Geldstrafe vorgesehen ISt, aber keine Zwangstaufe,
W1e S1C spater mıiıt dieser Verordnung egründet und durchgeführt wurde.

Da CS 1815 das Problem mıit den aufkommenden Freikirchen och nicht
gab, stellte sich auch nicht die Frage ach einer egelung für eine derartige
Glaubensgemeinschaft. Hıer wird SC  1E vOTrTausgeSseTZT, A4Sss sich ‚SAMMLt-
1C Unsere christlichen Unterthanen“ dieser ordnung fügen In ezug
darauf verweigerten eNoOorden spater auch in den 1850er Jahren eine flexi-
ble Reaktion auf die I1ICU aufkommenden abweichenden Vorstellungen VO
Baptisten.

land 1948, Goöttingen 1996; Hans-Jüurgen Engelking: Die Braunschweigische Landes-
kirche im Jahrhundert.  ‚9 Friedrich Weber IrQT. Hoffmann Hans-Jurgen Engel-Ring Hgg.) Von der Taufe der Sachsen Kirche in Niedersachsen. Geschichte der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, Braunschweig 1Gesetz VO Mai 1515 AIME Verlängerung des in der Kirchenordnung VOTSC-schriebenen Tauf-Termins betreffend“, in Verordnungs-Sammlung für die erzoglBraunschweigischen ‚anı 2ter Jahrgang 18515, Nr. 9, 5355
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D:  N Landschaftsordnung (Verfassung) VO 12 Oktober 1832
Die 12 Oktober 1832 erlassene Verfassung, die Neue Landschaftsord-
NUNS, zeigt allerdings schon einen erweıliterten Hortizont im 1C. auf die
kirchliche Situation, zumal 1er die längst 1im Lande ansassigen Reformier-
ten und Katholiken, WeCNNn auch nicht namentlich genannt, Berücksichti-
ZUN$s en In heifst

€  em Einwohner wird vollkommene Freiheit des Gewlissens und des reli-
g10sen Glaubens, auch das Ööffentliche Bekenntnifs desselben in einer der
im Staate jetzt gestatteten kirchlichen Gesellsc  en gewäh Niemand darf
jedoc' seiNeE Religion vorschützen, sich einer gesetzlichen Verpflichtung

entziehen. Außere Religionsübung ist der Oberaufsicht des Staates unter-

worten. cc

Bemerkenswert diesem Text ist erstens die individualrechtliche Ormu-

lierung („jedem Einwohner‘“), 7zweıitens die ewährung der persönlichen
Freiheit ZU Öffentlichen Bekenntnis „n einer der im Staate jetzt IC>
ten kirchlichen Gesellschaften“ und drittens die „Oberaufsic des Staates“.
Be1l SCNAUCI Betrachtung der orrangz der individuellen Freiheit des
Gewissens und A1uDenNns auf, enn der Zzwe1ıte pe. erweitert mMI1t einem

„auch“ die Möglichkeit des öffentlichen Bekenntnisses innerhalb einer der

zugelassenen Kirchen. Das ist deshalb bedeutsam, weil in einer spateren
behördlichen Interpretation AUS dem „auch“ eın „nur  66 wurde un! SOM den

Baptısten als nicht „gestattete” Religionsgemeinschaft die „vollkommene
Freiheit des Grewissens und des religiösen aubDens  C6 vorenthalten werden
konnte. Behördlicherseits der chluss des Paragrafen sicher der ANSC-
nehmste: der erwels auf die nterwerfung die „Oberaufsic des
Staates“. 1eser Punkt wurde SCIN herausgestellt und w1e eine er für
alles un jedes im Umgang mMit den unliebsamen Baptısten benutzt.

ES stellt sich die Frage ach dem Rang der Verfassung VO 1852 CN-
ber der Kirchenordnung VO  - 1815 Das ergil sich AuUuS$S dem Umgang der
ehorden mıit beiden Rechtssetzungen. eın das geradezu penetrante Be-

stehen auf die Einhaltung der auffristen laut Kirchenordnung VO 1815
hne Berücksichtigung der NCUECICI) Landschaftsordnung lässt die Frage nuf-
kommen, ob nicht NCUCICS Recht altes breche un ob eine Verfassung nicht
einer (dazu och alteren) Kirchenordnung übergeordnet se1

Z esetz VO Maı 1848
In einem weıiteren esetz VO: Maı 1848 €1] ohl auf rund der
revolutionaren Auseinandersetzungen, die 21um auf Braunschweig über-

griffen, aber derartiges efürchten lieißsen
‚Alle Rechtsungleichheiten, sowochl im öffentlichen als im Privatrechte, wel-
che Folgen des Glaubensbekenntnisses sind, werden vorbehaltlich der

„Neue Landschaftsordnung für das Herzogtum Braunschweig” VO Oktober 1852,
in ESseEeTZ- un!| Verordnungs-Sammlung für die Herzogl Braunschweigischen de.
1832, Nr 1 2 $ 198
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och bestehenden Parochialgerechtsame un der übrigen kirchlichen Ver-
hältnisse hierdurch aufgehoben.“ /

Auffällig aber auch verständlic ISt, 4SS dieses Gesetz behördlicherseits
nirgends Baptisten gegenüber zıitiert wurde. Erst UuUrc eine Berufung dar-
auf VOoO  — baptistischer Seite gelangte CS 1Ns 1C bei den Auseinander-
n’ allerdings hne A4SsSs die ehNoraden aufgaben, weiterhin be-
harrlich ignorieren.

CTE Regelungen
Andere rechtliche Regelungen kamen in Braunschweig nicht ZUr Geltung
bis auf eine och erläuternde preußsische.

So 1€e die SOgeENANNTLE Paulskirchenverfassung VO  — 848/49 unberück-
sichtigt. In ihr wird in Artikel ÖS 144 {f., ausdrückli: die freie eligions-
ausübung aller Burger ebenso WI1E die Abschaffung der Staatskirche, die Zi-
vile us festgeschrieben Diese schon recht fortschrittliche Verfassung
wurde nıe wirklich in den einzelnen deutschen StaatenCAlles
Berufen der Baptısten arau: hrte nichts Dafür folgte eher wieder eın
Vorgang der Restauration W1e ach der napoleonischen eıit

Interessant ist trotzdem eın Schreiben des Aufsenministeriums des KO-
nigreichs Hannover AUuUsSs dem TG 1552 aufgrun einer Anfrage AUS dem
Herzogtum Braunschweig, W1e€e enn Hannover mit dem Baptisten-Problem
umgehe. In der Antwort ingt in der Rechtsauffassung vieles Au der Pauls-
kirchenverfassung Deshalb Ar I1n in Fragen des Umgangs mit Baptıs-
ten dieser e1it schon ELW weıter

Da DiIie verfassungsmäßige auDens- un!| Gewissenstftreiheit lafst nicht ZU,
die Baptisten der VO ihnen verworfenen Kindertaufe anzuhalten. Noth-
wendig bleibt indessen die Eintragung der Geburten in die Kirchenbücher,
da die letzteren die Stelle der Civilstandsregister

uch rüuc  1C.  ich der Confirmation kann eın Zwang nicht eintreten Wır
mussen namlich annehmen, die Baptisten auch dieser andlung nicht
statuıren, da S1Ce mıiıt der Taufe der Erwachsenen nicht vereinbar erscheint.

Die auch bürgerlich wirksame andlung der Copulation | Irauung] kann
auch bei Baptisten NUr UuUrc Geistliche einer anerkannten Religionsgesell-
SC verrichtet werden. Indessen kann der einzelne (evangelische der ka-
tholische) Geistliche olchen Trauungen nicht seinen Willen
gehalten werden.“®

„Gesetz, die Aufhebung der AUS dem Glaubensbekenntnis entspringenden Rechtsun-
gleichheiten betr.‘“ VO:| Mai 1848, in Gesetzes- und Verordnungssammlung für
die erzoglich-Braunschweigischen Lande 1848, 59 Nr. Z 7880 Dieses Gesetz
greift tTwas verspaäatet der undesakte VO|  - 1815 auf: „Die Verschiedenheit
der christlichen Religionspartheien kann in den Ländern und Gebieten des deut-
schen Bundes keinen Unterschied in dem CNUSSE der bürgerlichen und politischenRechte begründen.“
Nieders. Landesarchiv Wolfenbüttel (NLA-WF), Neu Nr inister
itzendorff, Königlich-Hannoversches Ministerium der Auswärtigen Angelegenheitendas Staatsministerium Braunschweig
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Fın bemerkenswerter OndertTI4a. ist eine preußische Regelung, die im Her-

ZOgtum Braunschweig bei den Auseinandersetzungen MIt Baptısten bedeut:
wurde. ach preußischem Recht konnte bei einer Taufverweigerung

für den Täufling PCI Amtsgericht eın Vormund este. werden. Der rach-
das Kind ZULC 4ufe Anschließend erhielten die Eltern das Kind zurück

und die Vormundschaft damit beendet Allerdings galt diese egelung
in Preufßen spatestens mi1t dem 5SUus Toleranzed VO 1847 nicht mehr.?
1)as hinderte das Herzogtum Braunschweigzdaran, diese Praxıs über-
nehmen un och in den 1850er Jahren anzuwenden.

ZUr „Preufßischen Prax1:
Die sogenannte „Preufsische Praxis  0 ogeht auf eine Anordnung VO: 223 Fe-
bruar 1802 zurück. Miıt ihr versuchte Friedrich Wilhelm 111 VO  z Preufßlsen
(Regentschaft 1797-1840) der laxen Haltung liberaler Kirchenvertreter un
Burger entgegenzuwirken, die offensichtlich selbst die Taufe nicht für be-
sonders wichtig hielten

„Wiır en Unser gerechtes Mifsfallen ber einige Beispiele VO:|  — Ver-
absäumung der Kindertaufe erkennen gegeben, und in gedachter Ur-
dre efohlen, die Consistorien auf die Vernachlässigung dieses eligiö-
SCI1 Gebrauchs und auf den Vertfall der Religiosität überhaupt aufmerk-
S\d1i1ll machen.
Ich daher diese unüberlegte Neuerung hiermit gänzlich aufheben, und
festsetzen, dafs die Kinder christlicher Eltern längstens Sechs Wochen
ach der Geburt taufen Sind.
Es kann hierbei überall VO:|  - keinem religiösen Zwange die ede se1n, den
Ich, ieb MIır me1ıine Religion 1St, deren e1iste widerstreitet, hasse,
weil nicht die Heiligkeit der Taufhandlung selbst, sondern [1UT die Zeit,

welcher solche vorzunehmen iSt, bezweifelt worden. Aber vernünf-
tige Vorstellungen des Pfarrers werden in den wenigen einzelnen en,

eın ater, Urc. irgend einen Irrthum verleitet, diese heilige Hand-
lung nicht ZUFC estimmten eıt beobachten will, wirksamer se1n,
als S1C sich NUur bei olchen Eltern ereignen können, die sich VOL andern
als ufge.  e bezeichnen wollen, und BTr leicht überzeugen eın
werden, ihren Kindern Uurc. die eitige Taufe eın enkbarer
D  el entstehen könne, dieselben Gegentheil urc Unterlassung
derselben nachtheiligen Folgen unwiederbringlich ausgeSseTZzL werden.
Sollten dergleichen Vorstellungen aber chtlos bleiben; werden der-
gleichen Eltern, WEn S1C sich nicht VO der Kirche mıiıt Verzichtleistung
auf alle davon abhängige bürgerliche Verhältnise ganz trennen, und blos
gedulde eın wollen, gleichsam als Wahnsinnige betrachtet, ihren Kın-
ern Vormünder bestellt, un:! durch diese dafü  — gesorgt werden mussen,

die Unvernunft der Eltern den Kindern nicht nachtheilig werde. Es ist
daher meın Wille, sowohl in den schon vorgekommenen als

C6tigen Fällen unterlassener Kindertaufe hiernach verfahren lassen SO.

Text in Karl Nauwerck: Das preufßsische Religionspatent VO:| Marz 1847, Leipzig
1847, Diese Schrift VO:| Nauwerck ist insgesamt eın sechr lesenswerter und AUS-

gesprochen bissiger KOommentar diesem Religionspatent, weil seiner Meinung
nach der Zeit völlig hinterherhinke.
„Circulare des geistlichen Departemen: das Oberconsistorium un saämtliche Pro-
vinzialconsistorien, die Kindertaufe betreffend“, Text in Johann Gottfried Scheibel:
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ES 1st nicht belegt, ob in Folge dieser Anordnung och VOTL der napole-
onischen Besatzung tatsac.  1C Zwangstaufen PCI Vormund in Preuflsen
kam

In den 1550er Jahren wurde diese Regelung Preulflsens auf lutherische
Separatisten ın Schlesiern angewandt, die sich der Kirchenunion widersetz-
(  > Die VON den deshalb suspendierten Pfarrern der auch VON bekenntnis-
treuen Eltern getauften Kinder wurden ZWaANgSWEISE erneut getauft
Einschaltung eines Vormundes eın klarer Fall VO evangelischer Wieder-
taufe! 11

nter Friedrich (Regentschaft 1840-1861) wurde diese TAaxXls
beendet Im Herzogtum Braunschweig dagegen diente S1e als Vorbild un!'
Legitimation für die Zwangstaufen Kindern baptistischer Eltern So fand
diese Regelung, die sich ursprünglich „Aufgeklärte‘“ richtete, spater An-
wendung gänzlich anders gelagerte un:! motivierte Gruppierungen
WwIe eißig Jahre spater ekenntnistreue Lutheraner un:! eıiıtere zehn
Jahre spater Baptisten ihrer Taufverweigerung. Unterschiedli-
cher konnten diese Zielgruppen kaum eın

Im erzogtum Braunschweig wurde och 18521° auf das kirchenjuristische
andardwer' VO  — Friedrich Eichhorn (1781—-1854) AUS dem Jahre 18555
verwiesen, diese Vorgehensweise als gerechtfertigt darzustellen:

ADa n die Pflicht christlicher Eltern ISt, ihre Kinder ZuUur Taufe rin-
SCMN, lässt sich dem Recht der Kirche S$1Ce diese Pflicht erin-
CLn und dem Recht des Staates auf eige der Kirche, sS1Ce Urc
Staatsverfügungen dazu anzuhalten nicht eifeln
Die Erinnerung der Anzeige INUSs von dem Pfarramt zunaächst Chen; ach welcher eıt sS1Ce erfolgen un: welche Strafverfügung sS1e Zu  —_>
Folge en soll, eru auf dem particularen Recht:; ANSCMECSSCNS-
ten 1st och die Bestimmung der Preufsischen GesetzgebunD dem Kın-
de einen Vormund bestellen, der für dessen Taufe sorgt.“

Die Konfliktentwicklung
4 ] Allgemein
DiIie Konflikte 1im Jahrhundert ergaben sich im Prinzip nicht daraus, A4Sss
sich jemand Baptist Nannte Sie erwuchsen vielmehr daraus, dass Baptisten
auffällig wurden Urc ihre Aktivitäten bzw. Verweigerungshaltungen. Drei
onfliktfelder ergaben sich araus: Es sind

Actenmässige Geschichte der Unternehmung einer Union zwischen der
formierten und lutherischen TC vorzüglich durch gemeinschaftliche Agende in

11
Deutschland und besonders in dem preußischen aate Teil I1 Leipzig 1834,Scheibel Actenmäßige Geschichte, 'eil IY 213-2 1  9 siehe den Vorgängen uch
Herbert Strahm: Reaktion der deutschen Staaten auf die entstehenden Freikirchen,Freikirchenforschung FE) 1 //2008, 18-253

E So in einem Schreiben der Kreisdirektion Helmstedt Amtsvoigt Deike/Vorsfelde
Mai 1852 (NLA-WF, 12585 Neu Nr. 22)

KarlFriedrich Eichhorn Grundsätze des Kirchenrechtes der Katholischen und Evange-lischen Religionspartei in Deutschland, Öttingen 1833, BTQ
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die missionarischen Aktivitäten (Kolportage, ate, Hausbesuche, Mis-
sionsversammlungen USW.),
die gottesdienstlichen Zusammenkünfte (Hausgottesdienste, Freiluftgot-
tesdienste, OIlilentliıche der heimliche Taufen, elier des Abendmahles,
Beerdigungen) un
die Austrittserklärungen der Baptısten und deren eigerung, ihre Kın-
der taufen lassen.

Landeskirche und ehNhorden versuchten logischerweise, diese Aktivitäten
unterbinden unı den ichen Taufzwang durchzusetzen. Baptisten glaub-
ten NnUu ihrerseits, sich dem kirchlichen Reglement entziehen können
Urc die Erklärung ihres USTrICLEs AUS der lutherischen Kirche Sa könnten
ihre Gottesdienste nicht mehr als unbotmäßige elveranstaltung lan-
deskirchlichen Gottesdiensten angesehen unı Säuglingstaufen nicht mehr
eingefordert werden. In diesen Ausführungen soll CS 1Ur den Kirchen-
austrıitt, den Taufzwang und die erfolgten Zwangstaufen gehen
A 2 Kirchenaustritt

Die Evangelisch-lutherische Kirche Braunschweigs Wr als Staatskirche g -
ordnet. Oberhaupt VO  —_ 244 und Kirche der jeweilige erzog als SUM-

MMUSs eDISCODUS. Die kirchlichen Angelegenheiten wurden Urc das ONSIS-
toriıum geregelt, das dem Staatsministerium unterstellt Wr e  er Burger

W1€E schon 1im Augsburger Religionsfrieden und spater im estfäli-
schen Frieden geregelt Kirchenmitglied. ES vgab Sonderregelungen für Re-
formierte, Katholiken un CHh Fın Kirchenaustritt rechtlich nicht VOI-

gesehen, weil CS ELIWwWAaS 1im TiNnzZIp nicht geben konnte, CS se1 denn, Je-
mand verliefße das Territorium UuUrc uswanderung. Deshalb ist das absolu-

Unverständnis nachvollziehbar, das eın Austrittsbegehren am auslöste.
Be1l den Pfarrern herrschte in diesen Aallen völlige Ratlosigkeit. Sie baten ihre
Vorgesetzten dringend ilfe un:! eıitere Instruktionen.

Der fehlenden recCc  iıchen egelung, AuUus der Landeskirche Aaustreten
können, standen die vielen Austrittserklärungen VO Baptisten gegenüber.
Typisch ist der Hinweils auf die beabsichtigte Wirkung ihrer Austrittserklä-
rung VO 13 ettmarer Baptisten AUS$S dem Oktober 1849

‚.Durch diese omcıelle Aaustrıts Erklärung betrachten S1e [die Unterzeichner|
sich als allen kirchlichen Verflichtungen der Mitglieder jener Kirche entho-
ben a 1

Die traditionelle Denkweise ber die Einheit VO Landeskindern un: de-
ICM Kirchenmitgliedsch: un! der Araus resultierende Mangel einer recht-
lichen egelung für einen Kirchenaustritt hätte dazu ren können, diese
Erklärungen 1im TiNZIp VO Seiten der Landeskirche als unwirksam anseh-

der chlicht ignorieren können. Andererseits mussen WIr sehen: Ge-

Landes  chenarchiv Wolfenbüttel (Lk«A-WF), 1750 Austrittserklärung VO Bap-
tisten AUS Bettmar Pastor Moltag/Bettmar VO| Anhang rief
VO  —_ Pastor Moltag/Bettmar das Herzogl Konsistorium/Wolfenbüttel
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rade weil CS amals keine gesetzliche egelung für einen Kirchenaustritt
gab un:! auch eın Gesetz verbot, aber die Landschaftsordnung VO 1552
„jJedem Einwohner vollkommene Freiheit des Gewissens und des reli-
g10sen auDens  « zusicherte, Wr 1€es nicht möglich Substanziell stieilßsen
1er Baptisten in einen rechtsfreien mindestens iın einen rechtsunsiche-
IC  - Raum VOT, hatten aber das Argument mıit der Landschaftsordnung auf
ihrer Seite 1C 1Ur die Fremdheit des baptistischen Ansinnens verunsı-
cherte also die Kirchenvertreter un Behörden, sondern auch die für S1Ce
klare Rechtslage, enn worauf ollten S1Ce sich berufen? Wuürde ein Austritt
anerkannt, ergäbe sich eın Zustand, den dr nicht geben dürfe eın Bur-
SCr hne Kirchenmitgliedschaft. Gerade in dieser ambivalenten Kontfliktla-

SCWAaNnN die Beharrlichkeit der Baptisten eın ec setzendes Gewicht,
WwWI1eE och erläutern Ist (Su enn och 1im gleichen Jahrzehnt hrte 1es

einer erstaunlichen egelung.
Taufverweigerung

ets wurde Baptisten gegenüber die Verordnung VO: Mai 1815 als Be-
gründung für die erfüllende Taufpflicht vorgetragen. Das geschah völlighne Berücksichtigung der weıteren rechtlichen Entwicklung im Zugeder Landschaftsordnung VO  — 18552, die die individuelle Glaubensfreiheit ZU-
sicherte. Obendrein wurde die Säuglingstaufe nicht 1L1ULr als Christenpflicht,sondern ebenso als Bürgerpilicht ausgegeben, der sich auch Baptisten
unterstellen hätten. SO eı in einem Rechtsgutachten des Oberstaats-
anwalts Friedrich August Breymann (1798-18063) VO 1853

„Christliche Aeltern sind nicht blofßs moralisch, sondern auch den bür erli-
chen Gesetzen ach verpflichtet, ihre Kinder ZUrFr Taufe stellen.“

Dem konnten un:! wollten ein1ıge Gerichte nicht folgen Ebenso aufßerte
schon 1552 der Kreisdirektor VO Helmstedt, reaXas Krause, seINE Zweifel
dazu im Umgang mıit dem Bauern Heinrich Schulze AUSs Tiddische
dessen Taufverweigerung:

„Bei diesem Anliegen entsteht die Frage, ob in dem vorliegenden Fall die
Anwendung irgend welchen Zwanges zulässig sSe1 Die Verordnung VO:
Mai 1815 verpflichtet ZWAar die christlichen Eltern, ihre Kinder taufen

lassen: garantıe. aber auch zugleich der der en andschafts-
ordnung VO' Octbr 1552 jedem Landeseinwohner vollkommene Frei-
eıt des Gewissens und des religiösen Glaubens ESs wird er die Taufe
eines Kindes VO!  — den Anhängern einer CTE nicht TZWUNBEC werden dür-fen, mıit derem religiösen Glauben die Kindertaufe unvereinbar ist Wenn
1U Schulze ausdrücklic erklärt hat, ass Baptist geworden und AUuSsder evangelisch-lutherischen Kirche ausgeschieden sel, scheint seınem
Gewissen überlassen werden mussen, ob un! WAann seinem Kindedie Taufe vollziehen lassen will.“

NLA-WF, Neu Nr Oberstaatsanwalt Breymann/Wolfenbüttel Staats-
MmMinisterium Braunschweig
NLA-WF, 128 Neu Nr. Kreisdirektion Helmstedt erzogl StaatsministeriumWolfenbüttel 12.1852
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So konnte sich Heinrich Schulze AUS Tiddische mıiıt seinem Kirchenaustritt
un der Taufverweigerung für seinen Sohn VOLE Gericht durchsetzen. Dazu

gibt CS eine Reihe VO Parallelfällen, aber aAuch w1eE WIr sehen werden
völlig gegensätzliche Ergebnisse in anderen Landkreisen des Herzogtums.

Fın geradezu kurioser ebenzug in diesem Zusammenhang 1St der
Streit die entrichtenden Taufgebühren, WEn doch lediglich das
Kind in das Kirchenbuch eingetragen, aber nicht getauft wurde. Die ebuh-
ren wAaren entrichten für die aufe, den Kuster, die Ausstellung der Ge-
vatterbriefe (Taufpatenurkunden), das lockenläuten us  z DiIie Pfarrer hat-
TEn ach dem COFTrDUS bonnorum eınec auf die eDuNren als Teil ih-
1: Da CS sich immerhin Trun! 15% eines Monatseinkommens
für die Kindeseltern andelte, kann 111dl) sich deren Verweigerung vorstel-
len. Sie lediglic bereit, für die Eintragung 1Ns Kirchenbuch en
Interessan: ist das Argument des Pfarrers Linde AUuUSs Offleben, den Baptisten
die eDuhren grundsätzlich nicht erlassen,

da bei einem Hinwegfallen der auch NUur Ermäfßsigung derselben viele
der sogenannten kleineren ‚eute, WwWI1IE hin un wieder schon verlautet,
die Ausgabe CTISDAICH die Taufe unterlassen würden, da ihnen ja asselbe

66WwWI1IE den Baptısten frei stehen würde.

Zwangstaufen
deutlichsten ze1ig sich die Differenz zwischen Rechtslage und Rechts-

praxI1ıs den vollzogenen Zwangstaufen, deren gesetzliche Oraussetzung
völlig fehlte, wW4\4sSs durchaus vielen beteiligten Behörden klar W:  —

„Die in der Preufßischen Gesetzgebung bestehende [ Vorschrift, wonach
in einem olchen Fall  m dem Kinde eın Vormund bestellen iSst, der für des-
SC  = Taufe SOTITSCH hat, findet sich in NscremnN Landesgesetzen nicht, und
mMuUsste eine solche Vorschrift wonach in die väterliche Gewalt eines VOINN

ligiöser Schwärmerei ergriffenen, übrigens aber unbescholtenen und adel-
losen Mannes eın ingrinferwürde auch höchst bedenklich
eın  06

Trotzdem wurde ZU Mittel der Zwangstauft gegriffen Das orgehen da-
bei beruhte auf der schon angesprochenen inzwischen aufgegebenen
TAaxX1ls im Königreich Preufßsen, dem Täufling PCI Amtsgericht einen Vor-
mund bestellen Die Initiative einer Zwangstaufe ging VO be.
troffenen Pfarrer AUS, der sich ber den zuständigen AaN!  e1s VO AMNAits:-

gericht einen Vormund für das Kind bestellen ieß Da aber keine
rechtliche rundlage gab, zögerten tliche Amtsgerichte, andere verweiger-
ten die Bestellung eines Vormundes, wieder andere genehmigten sS1e und
ermöglichten den Vollzug einer Zwangstaufe. Manche Pfarrer ahnten
schon, 4SS S1CE eiım Gericht keinen Erfolg en würden und bemühten
sich SAl nicht erst einen Vormund. In derartigen Fällen verleitete 1es
Pfarrer un Kreisbehörden, auch hne amtsrichterliche Absicherung

Ebd Pfarrer nde/Offleben die Visitatoren der Kirche in Offleben
Ebd Kreisdirektion Helmstedt erzogl. Konsistorium Wolfenbüttel
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Baptisten vorzugehen un deren erZWangswelse taufen, auch WCNN
dazu Polizeieinsatz noOtig WL

Nachfolgend werden ZWEel Beispiele geschildert VO insgesamt nach-
gewlesenen Zwangstaufen an sechs Kindern, die nner' der DE 1852
hHis 1856 im Herzogtum Braunschweig vollzogen wurden.” In diesen bei-
den Fällen wurden die Zwangstaufen hne Einscha  ng eines Vormunds
durchgeführt.
2 4.1 Bethmann utter Barenberge 1552
DIie ledige Caroline Henriette Bethmann gebar November 1849 1mM
Alter VOoO Jahren eine Tochter. Pastor Heicke AUuUSs Lutter Barenberge
beklagte sich im Oktober 1552 also inzwischen reı Jahre ach der Ge-
burt eiım Konsistorium in Wolfenbüttel ber die Taufverweigerung UrC
die Mutter un berichtete,

S1C sSC1 den Wiedertäufern übergetreten un! halte die Kindertaufe für
sündlich, weshalb S1C ihr Kind UrC| einen Prediger ihres auDens habe SCH-
HE  — un! Caroline CIMMNCN lassen. 66

So bat Heicke eitere Welsung, WIE vorgehen SOo. un! ob die er
„polizeilich SCZWUNSCNHN werden |könne], ihr : Kind nachträglich taufen

lassen  u21. Das Ergebnis zeigt der rückwirkende Eintrag im Kirchenbuch
VO 1849** VOoO Lutter Barenberge. Als aufzeuge werden geENANNEK:
„der Herr Stationscommandant Heinrich Probst“ und „die Ehefrau des An-
bauers Heinrich Strute Christiane geborene Wesche, Hebamme hieselbst  Gc
Als emer!  ng der Pfarrer eın

„Die Taufe des Kindes wurde VO  — der utter des Kindes verweigert, und
wurde asselbDe iın Gem:  er einer Anweisung Herzoglicher Kreisdirection
Gandersheim VO! 21sten November 1852 UuUrc. den Stationscommandan:-
ten Probst ZUrFr. Taufe vorgeführt un! dem bemerkten Tage urc mich
ordnungsmäßig nachträglich getauft.“

Hier wurde offensichtlich auf dem „kurzen Dienstweg“ alles geregelt, ohl
in Erwartung, dass dieses orgehen eın we1ıiteres uIisehen CIICSCH würde.
Die spater verheiratete Mutter MUSSTIfeEe 1856 eine eıiıtere Zwangstaufe hin-
nehmen.

2.4.2 VOss Hallensen 1853
Der naächste Fall 1st besonders spektakulär und deshalb ausführlicher dar-
gestellt, weil die Vorgehensweise eher einen Kriminalfall als eine aufe
en lässt ESs begann W1eE mıiıt einem Beschwerdebrief des für Hal-
lensen zuständigen Pastors AUS enzen 1850 das Konsistorium in Wol-

Bethmann in er Barenberge 1O52 VOoOss in Hallensen 1855 (zZweı Kinder), Win-
dolf in Grünenplan 1854, Brinkmann Lichtenberg 1854, Freitag in Schöppenstedt

2
1856 (die Mutter ist die anfangs Caroline Bethmann).

1750 Pastor Heicke/Lutter ı B das Konsistorium Wolfenbüttel
2

DZ 0 1852
Ebd
Kirchenbuch Lutter B 9 Jahrgang 1849, eıite 3 9 Nr.
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fenbüttel.“ Er beklagte sich ber den Schuhmachermeister und Tagelöh-
1CI Ludwig VOSsSss AUS Hallensen. 1eser iefs seine beiden altesten Kinder
nicht konfirmieren unı sSe1n jJungstes nicht taufen. Miıt seinen seelsorgerli-
chen Bemühungen bei VOss atte keinen olg Auch der inzwischen ZU-

ständige astor Benckendorff blieb erfolglos. Derweil wurde VOSss erneut
ater un! liefs aAuch das eugeborene nicht taufen. So schien das end-
gultıg voll und Benckendortf plante 1U einen einmaligen Akt Daz bat
die Kreisdirektion andersheim polize  e nterstutzung, Zur Begrun-
dung escNhrıe arın den Ater als uneinsichtig und ZUuU Widerstand
bereit:

| VOSS außserte, 24SS se1INE Kinder ZUC Vollziehung der Taufe
nicht eher AUS seinen Armen lassen würde, als ass dieselben könnten
‚zerrissen‘ werden.“

Ansc  ießend erläuterte seinen Plan, WwI1eEe auch hne den ater die
Zwangstaufe vollziehen könnte:

„Ich verabredete 8108  — mıit dem Gemeindevorsteher Messerschmidt und mıit
der Hebamme Hasselmann Hallensen, möglich Aufsehen
vermeiden, da doch nicht mıt Zustimmung des Vaters geschehen könnte,
in dessen Abwesenheit die beiden Kinder ZUrFr. Taufe bringen; erfu aber,
4SS dagegen Vorsichtsmafisregeln getroffen habe [ So bleibt MIr
nichts übrig, als gehorsamst bitten, Herzogl Kreisdirection WO MIr Zur

Beachtung der höheren Verfügung |gemein 1Sst die Verordnung VO' Maı
1815| den nöthigen Beistand zukommen lassen, und ZwWwe1 Mann Poli-
zeimilitair schicken, die mMır dem OSS gegenüber ZULC us  rung hülfrei-
che Hand eisten.2

Der an  e1s zögerte offensichtlich Benckendortff menNnriac ach
und beschwerte sich arüber, A4ss VOSss sich ber diese erzogerung freue
un: das auch och triumphierend herumposaune. Fünf Monate spater, im
Maı 1855, erfolgte ndlich die weisung der Kreisdirektion den Stations-
kommandanten er

1E werden hierdurch beauftragt, die beiden jJungsten Kinder des Tagelöh-
CIS5 OSS Hallensen, geb 1850 un! 1852, einem mıit dem Herrn Pas-
{Or Benckendorf enzen verabredenden Tage diesem zuzuführen,

25die heilige Taufe ihnen vollziehen.
Maı 18553 schritt der Pastor Mithilfe zweıer Landjäger ZUTFr Tat

Er hatte allerdings nicht damit gerechnet, A4ass der afier einer Kr-
ankung 1im ause Wr olglic gab CS einen Riesentumult. Pastor Ben-
ckendortff beschrieb spater dem Konsistorium gegenüber sechr ausführlic
diesen Vollzug der Zwangsmafsnahme den beiden Kindern VO Ludwig
Voss Er erwähnte Wı die egenwehr des aters, aber nicht das Geschrei
der Kinder, die immerhin schon eın un el Jahre alt WAaren

1750 4aStOr Rügener/Wenzen das erzog]l Konsistorium/Wolfenbüttel

NLA-WF, 129 Neu Nr Pastor Benckendorff/Wenzen Kreisdirektion Ganders-
heim
Ebd Kreisdirektion andersheim SoOtter/Greene Z Mai 18555
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„Mit Hülfe zweler P bestellter Polizei-Jäger konnte ich Maı die bei-
den Jungsten Kinder des OSS in der Capelle Hallensen taufen. Miıt Ge-
walt usste dem OSS das altere Kind SSCNOMMEN werden: | das
Jungere Kind wurde VOLT der Hausthüre VOIN der Hebamme sogleic. aufge-
LOINMEN un:! auf melne Andeutung Wr der eine der Polizei-Jäger VOTL der
Capellenthür geblieben, Storung der heil andlung verhindern, un

Wr wohlgethan, enn U  —_ mıiıt der auflsersten Gewalt konnte der aufs
Hochste erregte OSS entfernt werden.
In Gegenwart des Schullehrers Niemeyer und der Hebamme Frau Hassel-
11147 Hallensen, SOWIE des Polizei-Jägers Wilhelm ermann Greene
vollzog ich die Taufe un legte beiden Kindern die Namen bei, mıit welchen
dieselben bereits gerufen wurden:;: Das Bezügliche habe ich in das Kır-
chenDuc: eingetragen.“

Der Pastor ahnte nicht, welches Nachspiel seEINE Aktion haben würde. Zu-
nachst beschwerte sich VOss ausführlich eim Staatsministerium iın Taun-
schweig. Offensichtlich wurde €e1 VO einem Kundigen unterstutzt,
enn SE1IN Schreiben Wr SacNlıc klar in der Beschreibung des Vorganges
und die Beschwerde juristisch schr geschickt nNntermauert

‚Durch diese mich und me1ıine Kinder verübte Gewalttätigkeitbin ich auf das Tiefste in meıinen Rechten un:! in meinem Gewissen verletzt.
Der der cn Landschaftsordnung VO!] October 1552 garantır'den Landeseinwohnern vollkommene Freiheit des Gewissens un des reli-
g1ösen Glaubens, l WI1IeE solche schon Urc das Reglement VO April1768 18.!27! 1imM Anfange, ausgesprochen, dessen Gültigkeit Urc. escriptHerzoglichen Staats Ministerii VO ugust 1847 ausdrücklich anerkannt
ist, un!| das Gesetz VO! 25 Maı 1848 setzsam: ung Nro 27_)[28! hebht alle
AdUus$s dem Glaubensbekenntnisse ELW: entspringenden Rechtsungleichheitenauf, un stellt mithin alle Glaubensrichtungen einander in gleiche 1nN-
TCTEC un:! aufsere Berechtigung, dergestalt, 4ss die Staatskirche anders
denkende Religionspartheien einen Zwang efolgung ihres Rituals nicht
ausüben darf.
Hienach bildet die vollkommenste Religions- und Gewissensfreiheit in Glau-
benssachen das durchgreifende Princip im hiesigen Lande, un die Höchste
Landesregierung hat olches ennn auch in vielen en anerkannt, un:! die
Landeseinwohner alle entgegenstehenden Mafisregeln, mögen diese VO  -
fanatischen Predigern, der VO  — den Polizeibehörden herrühren, geschützt.“

Im Ergebnis orderte das Staatsministerium auf, den Pastor Benckendorff
un:! die Kreisdirektion andersheim

ZUr gebührenden Verantwortung ziehen, auch denselben für dieZukunft gewaltsame der sonstige Eingriffe in meıine aubens un:! Gewis-

LkA-WF, 1750 Pastor Benckendorff/Wenzen erzogl Konsistorium/Wolfenbüttel
Dieses Reglement erzog arls regelte die schr begrenzten Möglichkeiten kathaoli-scher Geistlicher im Herzogtum. Im heißt „Wie WIr über die Gewissen Unse-
ITer Unterthanen herrschen, keineswegs gemeınt, bleibt denn uch aller Zwangund Nachstellung, deren andere sich darüber ANMmMassen mOgen, billig verboten.“ DerZusammenhang macht ber deutlich, dass damit nicht Religionsfreiheit, sondern eın
Missionsverbot durch Katholiken gemeıint
Quelle und Text Anm
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sensfreiheit bei nachdrücklicher Strafe untersagen, und MIr in olcher
629den Hoöchsten Schutz angedeihen lassen.

Das kam einer S  anzeige EI1IC Miıt schwerem Geschütz atte ohl nıe-
mand gerechnet, Wr 1Nd)  > doch eher gewohnt, 24SS sich schlichte Burger

Unkenntnis ihrer Rechte ehorden gegenüber schnell geschlagen geben
Zunächst mMuUusste sich der Kreisdirektor des Landkreises Aandersheim VOL

dem Staatsministerium rechtfertigen. In dem entsprechenden Schreiben
würdigte VOSs ers  — einmal als Person era|! „ein in geistiger Beziehung
sowohl, als in seiner körperlichen Nahrung zurückgekommener chuh-
macher‘‘) un:! verwıies auf die Verordnung VO Maı 1815, für deren recht-
mäßige Umsetzung 1L1UF SEeSOTZL habe, miıt der emer‘!  nNg:

habe ich daher dem Beschwerdeführer se1NE Kinder urc Polizeimili-
taır abnehmen un! dem Prediger ZUrFC Taufe zuführen lassen. ES ist el
mit aller möglichen Schonung Werke un nicht mehr Gewalt
AR nöthig angewandt worden.‘“

DIie Beschwerdeschrift VO Ludwig VOoss aing auch den Oberstaatsanwalt
Breymann in Wolfenbüttel essen juristisches Gutachten fiel geradezu VCI-

nichtend AU  S Das durchaus nicht in Sympathie für Baptısten egrün-
det Er kritisierte, dass der übliche Weg, der die preufßische Praxıs enthält,
nicht eingehalten worden sel, übergeht el allerdings, 4SS dieser Weg
im Herzogtum nicht gesetzlic vorgegeben WAÄL. So bemängelte 5 4SS
die Zwangstaufe vorgesehenen chritte urc die Akteure nicht each-
er wurden: zunächst rohung einer trafzahlung, bei weıiterer ige-
rung deren Eintreibung un: erst bei ausbleibender Wirkung das Bestellen
eines Vormundes eiım Gericht eiıner dieser Schritte wurde
Jegliche Entschuldigung, A4SS 1es alles bei VOss nichts hätte bewirken kön-
NCIL, lässt nicht gelten. Wenigstens eın Vormund hätte bestellt werden
mussen Aber selbst dieses Mittel sieht kritisch

„ES ist diese estiımmung dem gemeinen Rechte entsprechend, sofern dem
ater WESBCNH schlechten Betragens die natürliche Gewalt, der doch
das Erziehungsrecht, Uurc gerichtliche EntscheidungSCWCI-

den kann, un! als annn für das Kind eın Curator [Vormun WCI-

den mufs.“ 51

Es stünde den beteiligten ehorden jedoch frei, derartiges bei einem ZuUustan-

igen Gericht beantragen. Allerdings bliebe ungewISss, ob eine Taufver-
weigerung als rund für den Verlust des Erziehungrechtes (wie bei nsıtt-
1C  el und Verwahrlosung) angesehen werden könne.

Von dieser taatsanwaltlichen chelte hblieb in einem chreiben des Staats-
mMminısteriıums das Konsistorium kaum och ELW: erkennbar. Darın WUT[ -

NLA-WF, 129 Neu Nr. Voss/Hallensen Staatsministerium Braunschweig
Der wird uch ausführlich im „Missionsblatt“ MB) 9/1855 in inem

Bericht VO  } Carl Steinhoff/Einbeck geschildert.
Neu Nr. eisdirektion Gandersheim Staatsministerium Braun-

schweig31 Oberstaatsanwalt Breymann/Wolfenbüttel Staatsministerium Braunschweig
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de das Vorgehen des Landkreises als völlig rechtmäßsig hingestellt. Es sollte
allerdings 1g nicht unterlassen werden, einen Vormund bestellen
un:!

bis auf Weiteres MK Zwangsmafsregeln, WI1IE die in dem Vossschen Fal-
le ZUr wendung gebrachten, den die Taufe weigernden Baptistennicht ferner vorzuschreiten.“

och dürftiger ar das, WAds bis udwig VOss zurückkam. In einem schr
lapidaren Antwortschreiben des Landreises bekam VOss auf seEINE Beschwer-
de die Mitteilung:

„Dem Schuhmacher udwig OSS Hallensen WIr'! auf seINE Beschwer-
de SCn gewaltsamer Vollziehung der Taufhandlung seinen beiden
Jungsten Kindern we:il erselbe einer ihm IC  1C un! gesetzlich 1e -
genden Verpflichtung [ sich CNIzOgEN,
den  C

1edurc abschlägig beschie-

Die VO VOss vorgetragenen Juristischen Einwäande blieben Vvo. unberück-
sichtigt.

WEe1 achträge:
Interessant ISt, A4Sss einerse1its das Staatsministerium behördenintern

korrekte Bearbeitung der Beschwerde bemuht W andererseits ach
en die Kritik des Oberstaatsanwaltes nicht ZuUur Kenntnis gegeben wurde.
ESs 1e bei dem Hinweis, künftig einen Vormund einzuschalten und auf
gewaltsame Eigenmächtigkeiten verzichten. Fur Ludwig VOss wurde VO
diesen internen Kritikpunkten un der künftig geäanderten Vorgehensweise
nichts rkennbar Er erfuhr nicht, sSeEINE Beschwerde ausgelöst unı urch-
Adus sinnvoll gemacht hatte Er rhielt leider 11UTLr diesen oberflächlich begrün-deten abschlägigen eschel

Irotz der Anweisung des Staatsministeriums, künftig STETS einen Vormund
einzuschalten, 1st für anderthall Jahre spater eın Fall belegt, bei dem das ZU-
ständige Amtsgericht die Bestellung eines Vormundes ausdrücklic verwe1l-
GEItEe un:! trotzdem die Zwangstaufe vollzogen wurde **

Ergebnisse
Betrachten WIr die Differenz in Bezug auf die Rechtslage un:! Rechtspraxis
einerseits aber auch die eıtere Wirkung der Auseinandersetzung zwischen
ehNorden und Baptisten andererseits, führt das ZWEeI scheinbar völlig
gegensätzlichen Ergebnissen. Erst ihr Zusammenhang lässt die innere Lo:erkennen.

150 Staatsministeriums Braunschweig CTZO: Konsistorium 04.11
18553 als ‚ople die Kreisdirektion andersheim
NLA-WF, 129 Neu Nr Kreisdirektion Gandersheim Voss/Hallensen 04.11
1553

1750 Staatsministerium Braunschweig erzog]l KOonsistorium 04.031855 (der indolf in Grünenplan).
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4A1 Feststellungen ZUr Rechtslage und Rechtspraxis
Die isherigen Ausführungen verdeutlichen, 24SS und WwWOorın die echtspra-
X15 erzogtum Braunschweig VO der vorgegebenen Rechtslage abwich
1ese Abweichungen sind im Handlungsvollzug 1im Umgang mIt Baptisten
der 1850er Jahre als tenkundig nachweisbar.
DIie Differenzen werden folgenden Punkten deutlich

Das einige Bestehen auf der Durchsetzung der Taufpflicht laut Kirchen-
ordnung VO 18515 völliger Nichtachtung der spateren Verfassung
VO  - 1552, (individuelle Glaubensfreiheit) stellte nicht 11ULE AUS heu-
iger 1C einen erhe  ichen Rechtsbruch dar DIie Verfassung VO

1852 hatte unzweifelhaft Vorrang VOL der Kirchenordnung VO 1815
Obendrein x diese Verordnung als Strafzumessung Geldstrafen VOLr

aber keine Zwangstaufen.
Die Auslegung des der Verfassung, als ge der ndividualrechtli-
che Grundsatz der auDens- un Gewissenstreiheit ”nu im Rahmen e1-
1CTI der zugelassenen Kirchen, verfälscht: den Text dieser Rechtssetzung
(s O ZU Zwecke der Benachteiligung der betroffenen Baptisten.
Die urchführung VO Zwangstaufen mıiıt ngauf die entsprechen-
de aber längst überholte! TAaxX1s in Preußen, tellte CinNe Maisßnahme
dar, der jegliche gesetzliche Grundlage 1im Herzogtum Braunschweig

S1ie Nnıe geltendes Recht, bot aber einen legalistischen Anschein.
Selbst diese für das erzogtum Braunschweig nicht gesetzliche „Preufdßsi-
sche Praxi wurde bei einiıgen der nachgewiesenen Zwangstaufen nicht
eingehalten. Die Durchsetzung VO Taufen wurde ITIZWUNSCH allein mıit
der Berufung auf die Taufpflicht laut Verordnung VO 1815, die erartı!-
SCS nicht orsah

1e6sSE organge lassen sich nicht einfach als Gepflogenheiten damaliger DBe-
hördenpraxis einordnen, die eben och Nachklänge absolutistischer Zeiten
enthielten unı AUS heutiger a“ aber eben 1U AUu$ heutiger ın  CD-

seien Dem stehen eindeutige Aussagen zeitgenössischer Juristen un!
Behördenvertreter9die diese organge auch in ihrer eıt als sechr
1Cund ZU Teil als gänzlich ungesetzlich einordneten.

DIie 1550er Jahre WAAlTCII) auch im provinziellen erzogtum Braunschweig
keine eıit biedermeierlicher Idylle. Die egen der immer häufiger auftre-
tenden Baptısten wurden nicht theologisch diskutiert, sondern mıit Juristi-
scher Begründung Administrativ bekämpft. Was e korrekt 4ussehen soll-
te, WAar CS VOTLr lem 1im Zusammenhang mıiıt dem Taufzwang nachweis-
ich nicht In der Rechtspraxis hatten sich die ehorden Durchsetzung
kirchlicher un staatlicher Interessen ZU Teil weIıt entfernt VO substan-
tiell vorhandenen Recht ndschaftsordnung 1852, S 29: esetz VO 2405

ZU chaden derer, die des chutzes Urc den Staat VOLE UÜbergrif-
fen (Z UrC! Zwangstaufen) edurft hätten Das Königreich Preuisen atte
die Durchsetzung VO Zwangstaufen uUurc eiINE Vormundschaft abgelegt
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w1e eın altes Kleid Das Herzogtum Braunschweig übernahm 1es alte Kleid
un die empörende Praxıs der Zwangstaufe hne vorhandene Legi-
imatıon

Praktisch alle deutschen Staaten hatten in den 1850er Jahren in ihren
Verfassungen einen Passus ZULC Gewissens- un Religionsfreiheit ihrer Bur-
SCI Das galt damals als „gewährtes‘“ Recht (das also auch wiederSC
werden konnte), gewährt VO jeweiligen Herrscher, spater VO Parlament.
eute gelten diese rundrechte als unveräußerliches Menschenrecht (sie-
he Grundgesetz). TOTZ dieses CMNOTMNMECN Unterschiedes VO heute damals,
bestand in ihrer damaligen „Gewährung‘“ eine indende ZU

des Burgers VOLEr staatlichem Übergriff. In der Praxıs wurde 1e$s entweder
ignorie der 11r 211erei behör:  IC Schikanen, EeISsSE- und Ver-
sammlungsbeschränkungen, entwertet. Die vorstehend nachgewiesene DIis-
epanz zwischen Rechtslage un Rechtspraxis erzogtum Braunschweig
stellt also keinen Sondertfall dar

472 Baptistischer Einfluss ZUTFE Rechtsgestaltung
Die nachfolgend eschriebene Wirkung der Auseinandersetzung zwischen
CeNOT!  en un:! Baptisten Öffnet einen ungewohnten lickwinkel Wır the-
matisieren in der ege die Freikirchler des Jahrhunderts dem Ge-
sichtspunkt ihrer Missionstätigkeit und der Repressalien, denen S1Ce
litten un! das Aus$s historisch belegbarem TUn Dabei wird selten be-
rücksichtigt, 4SS auf freikirchlicher Seite durchaus Einflussmöglichkeiten
bestanden, die eigene Situation UTrcC einen passungsdruck auf den
esetzgeber auch rechtlich veraändern und abzusichern.

Juristisch gesehen en besonders die Austrittserklärungen einer
CISCHNCH Rechtssetzung un! ZWAAar ausgehen VO baptistischer Cite Das CI-

scheint zunächst als nicht nachvo.  ehbar, zumal jede Rechtssetzung der herr-
schaftlichen Legitimation un der Durchsetzbarkeit bedarft. Wenn WIr e1iIn-
mal der Durchsetzung eines Rechtes den orrang geben, annn arın
die Baptisten durchaus längeren Das Mittel der Durchsetzung

ihre aufßergewöhnliche Hartnäckigkeit, auf den Kirchenaustritt mıit sSEC1-
HIC  —_ rec  CN Folgen (Z Befreiung VO Taufzwang) beharren Das
konkurrierte miıt der Durchsetzbarkeit kirchlicher un behördlicher Anord-
NUNSCH un! überwand S1C etztlich Alle Ermahnungen, en Pfändungen
un:! selbst Zwangstaufen erreichten eın Einsehen un:! iınlilenken bei den
Betroffenen. iınen staatsrechtlich wünschbaren Rechtsfrieden konnte CS des-
halb 1U  — geben, WCCeNn auch behördlicherseits der Kirchenaustritt mıit seinen
Folgen mindestens geduldet, praktisch damit aber auch anerkannt wurde.
(sJenau das geschah WenNn auch widerwillig och 1im Laufe des 1er enan-
delten Jahrzehnts. Juristen würden das Vorgehen der Baptısten99
Rechtsdurchsetzung‘“ NECMNMNECN natürlich nicht im inne VO  —_ Selbstjustiz.

Dass sich in dieser eıit 2anNz gemein in der Gesellschaft die Einforde-
[UNS persönlicher Grundrechte immer weniger ignorieren liefßs, kam den
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Baptısten zugute. Es ist 1aber erstaunlich, 4SS schon dreieinhalb Jahre ach
der letzten nachweisbaren Zwangstaufe 1859 das Staatsministerium in e1-
NCr welisung das Konsistorium den Kirchenaustritt tolerierte, VO  — den
Zwangstaufen usdrücklic Abstand ahm und die 1  S der Baptis-
enkinder in die Kirchenbücher hne Taufe o  C regelte. Lediglich die
Zahlung der ichen Taufgebühren sollte weiterhin erfolgen.

„An
Herzogliches Consistoriıum
Wır erwiedern auf den Bericht VO' Mts., die Taufe ICSP. Constatirung
der Geburten der Kinder baptistischer Eltern betreffend, Folgendes:
Wenngleich ach Unserer Ansicht die gesetzliche Verpflichtung christlicher
Eltern ihre Kinder binnen der iın der Verordnung VO Maı 18515 SC
schriebenen rIs Taufe bringen, un die üblichen Gebühren dafü  —-
bezahlen, auch auf die angeblic der ecte der Baptisten sich enden
ersonen Anwendung findet, wollen Wır doch genehmigen, 4SS bis auf
eıteres VO!  - der Anwendung eines Taufzwanges hinsichtlich der Kinder sol-
cher Eltern, einstweilen abgesehen werde, hne jedoch zugleich jene Per-
OMCII VO der ihnen obliegenden Verpflichtung, die iıchen Taufgebüh-
IC  - den betreffenden Kirchendienern entrichten, befreien
ES wird deshalb hinsichtlich der Kinder baptistischer Eltern nitig das fol-
gende Verfahren His aufeıteres ZUr Anwendung bringen eın

Be1i der gesetzlichen Vorschrift SC Anmeldung der Geburten VO Kın-
ern hei dem Kirchenbuchführer der treffenden Parochie verbleibt auch
hinsic|  ch der der eCie der Baptisten sich zahlenden Landeseinwohner.

Wenn hiernächst die Eltern eines olchen Kindes entschlossen sind, das-
se nicht taufen lassen, en S1Ce nner. sechs Wochen ach der
Geburt VOLE dem treffenden chenbuchführer eine Erklärung hierüber
Protocoll zugeben und zugleich die Vornamen bezeichnen, welche das
Kind aufßer dem Familiennamen ren soll Dem Pfarrer steht Z}  9 den
betreffenden Personen ANSCMESSCNCH seelsorgerischen Vorhalt machen
un! hat erselbDbe solches, falls die Eltern bei ihrem Entschlusse beharren,
mMiıt seiner des  sigen Bemerkung verfahren un unterzeichnen.

Auf rundlage dieses Protocolls wird ber den erfolgten eDurts: in das
betreffende Kirchenbuch in der Columne ‚.Bemerkungen'‘ der Grund,
weshalb die Taufe unterblieben, MmMIt Bezugnahme auf das den Kirchenbuch-
cten beizufügende Protocoll angegeben, und diese Angabe mıit der Namens-

unterschrift des Kirchenbuchführers versehen.
Die ichen Taufgebühren sind bei Aufnahme des Protocolls den Kır-

chenbuchführer eferung die berechtigten Empfänger erich-
tigen.
Herzogliches Consistorium hat hiernach nunmehr die Geistlichen un Kır-
chenbuchführer instruiren, un:! sind die Kreis-Directionen un der
hiesige Stadtmagistrat VO  — dieser Verfügung in Kenntniss DBESETZL.
Braunschweig, 13 Juli 1859
Herzoglich Braunschw. Lüneb taats-Ministerium.
Langerfeld.“
NLA-WF, 128 Neu Nr Staatsministerium Braunschweig Herzogl Konsisto-
MmMum Wolfenbüttel Juli 1559 (Kopie für Kreisdirection Helmstedt).
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SOomit en WIr 1er eine Umkehrung der bisherigen Behördenpraxis VOL
Uul!  ® Baptisten offensichtlich mıit ihrer Beharrlichkeit Rechtsentwick-
lung un künftigen Rechtsfrieden bei

Diese 1er Zıitierte vorläufige ordnung VO  = 1559 wurde 1573 Ge-
setzesform umgewandelt und 11U auch ausdrücklic mıt der amtli-
chen egelung, den Kirchenaustritt rechtsgültig erklären können. Die
lung VO  — eDunNren eine Taufe, die nicht stattgefunden hat, en! I1U  e
ndlich

ine Schlussbemerkung:
Mır 1st nicht bekannt, 4SSs die Durchführung VOoO Zwangstaufen jemals VOoO  -
landeskirchlicher Seite theologisc also nicht 11Ur ordnungspolitisch) be.

wurde der Fragestellung ach deren Gültigkeit als 24U{fe
den vertretenen tauf-theologischen Gesichtspunkten der

andeskirchen

diesem Phänomen Christian Walter: „Sekten‘“ und Freidenker als Motor derModernisierung in den taat-Kirche Beziehungen, in Hartmut Lehmann Hg.) eli-
g10ser Pluralismus in Europa Freikirchen und Sekten, Göttingen 2005, 1/35—-199
ese VO| November 1573 „UÜber die Verhältnisse der Dissidenten und über dieVerabsäumung der sechswöchigen Tauffrist betreffend“, esetz- un: Verordnungs-5Sammlung, 6 9 15/5, Nr.


